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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Einlageprodukte 
Stand: Januar 2023 
Um die Lesbarkeit dieser Geschäftsbedingungen zu erleichtern, wurde auf das Gendern verzichtet. Alle personen-
bezogenen Formulierungen sind geschlechtsneutral zu verstehen. 
1. Geltungsbereich und Änderungen dieser 

Geschäftsbedingungen und der Sonderbe-
dingungen für einzelne Geschäfts-
beziehungen 

1.1. Geltungsbereich 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Einlage-
produkte gelten ausschließlich für die Geschäfts-
verbindungen zwischen dem Kunden („Kunde“) und 
der inländischen Geschäftsstelle der Ford Bank 
GmbH (nachfolgend „Bank" genannt), die sich auf 
Einlageprodukte beziehen. Daneben gelten für ein-
zelne Geschäftsbeziehungen Sonderbedingungen 
(zum Beispiel für das Tagesgeldkonto oder das Fest-
geldkonto und das Online-Banking), die 
Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen Allge-
meinen Geschäftsbedingungen für Einlageprodukte 
enthalten; sie werden bei der Kontoeröffnung oder 
bei Erteilung eines Auftrages mit dem Kunden ver-
einbart. 

1.2 Änderungen im Geschäft mit Kunden, die 
keine Verbraucher sind  

Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der 
Sonderbedingungen werden dem Kunden, der kein 
Verbraucher ist, spätestens zwei Monate vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in 
Textform angeboten. Hat der Kunde, der kein Ver-
braucher ist, mit der Bank im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommuni-
kationsweg vereinbart (zum Beispiel das Online-
Banking), können die Änderungen auch auf diesem 
Wege angeboten werden. Der Kunde kann den Än-
derungen vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres 
Wirksamwerdens entweder zustimmen oder sie ab-
lehnen. Die Zustimmung des Kunden, der kein 
Verbraucher ist, gilt als erteilt, wenn er seine Ableh-
nung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf 
diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ih-
rem Angebot besonders hinweisen. 

2. Bankgeheimnis und Bankauskunft 

2.1. Bankgeheimnis  

Die Bank ist zur Verschwiegenheit über alle kunden-
bezogenen Tatsachen und Wertungen verpflichtet, 
von denen sie Kenntnis erlangt („Bankgeheimnis“). 
Informationen über den Kunden darf die Bank nur 
weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies 
gebieten oder der Kunde eingewilligt hat oder die 
Bank zur Erteilung einer Bankauskunft befugt ist. 

2.2. Bankauskunft 

Eine Bankauskunft enthält allgemein gehaltene Fest-
stellungen und Bemerkungen über die wirtschaft-
lichen Verhältnisse des Kunden, seine Kreditwürdig-
keit und Zahlungsfähigkeit; betragsmäßige Angaben 
über Guthaben werden nicht gemacht.  

2.3. Voraussetzung für die Erteilung einer Bank-
auskunft  

Die Bank ist befugt, über juristische Personen und im 
Handelsregister eingetragene Kaufleute Bankaus-
künfte zu erteilen, sofern sich die Anfrage auf ihre 
geschäftliche Tätigkeit bezieht. Die Bank erteilt je-
doch keine Auskünfte, wenn ihr eine anderslautende 
Weisung des Kunden vorliegt. Bankauskünfte über 
andere Personen, insbesondere über Privatkunden 
und Vereinigungen, erteilt die Bank nur dann, wenn 
diese generell oder im Einzelfall ausdrücklich zuge-
stimmt haben. Eine Bankauskunft wird nur erteilt, 
wenn der Anfragende ein berechtigtes Interesse an 
der gewünschten Auskunft glaubhaft dargelegt hat 
und kein Grund zu der Annahme besteht, dass 
schutzwürdige Belange des Kunden der Auskunftser-
teilung entgegenstehen.  

2.4. Empfänger von Bankauskünften  

Bankauskünfte erteilt die Bank nur eigenen Kunden 
sowie anderen Kreditinstituten für deren Zwecke       
oder die ihrer Kunden.  

3. Haftung der Bank; Mitverschulden des Kun-
den  

3.1. Haftungsgrundsätze  

Die Bank haftet bei der Erfüllung ihrer Verpflichtun-
gen für jedes Verschulden ihrer Mitarbeiter und der 
Personen, die sie zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen 
hinzuzieht. Soweit die Sonderbedingungen für ein-
zelne Geschäftsbeziehungen oder sonstige 
Vereinbarungen etwas Abweichendes regeln, gehen 
diese Regelungen vor. Hat der Kunde durch ein 
schuldhaftes Verhalten (zum Beispiel durch Verlet-
zung der in Ziffer 7 dieser Geschäftsbedingungen 
aufgeführten Mitwirkungspflichten) zu der Entste-
hung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich 
nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in wel-
chem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu 
tragen haben. 

3.2. Weitergeleitete Anträge 

Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise 
in der Form ausgeführt wird, dass die Bank einen 
Dritten mit der weiteren Erledigung betraut, erfüllt die 
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Bank den Auftrag dadurch, dass sie ihn im eigenen 
Namen an den Dritten weiterleitet (weitergeleiteter 
Auftrag). Dies betrifft zum Beispiel die Einholung von 
Bankauskünften bei anderen Kreditinstituten. In die-
sen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf 
die sorgfältige Auswahl und Unterweisung des Drit-
ten. 

3.3. Störung des Betriebes  

Die Bank haftet nicht für Schäden, die durch höhere 
Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignisse oder 
durch sonstige von ihr nicht zu vertretende Vor-
kommnisse (zum Beispiel Streik, Aussperrung, 
Verkehrsstörung, Verfügungen von hoher Hand im 
In- oder Ausland) eintreten. 

4. Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des 
Kunden, der kein Verbraucher ist 

Ein Kunde, der kein Verbraucher (im Sinne des Bür-
gerlichen Gesetzbuches) ist, kann gegen 
Forderungen der Bank nur aufrechnen, wenn seine 
Forderungen unbestritten oder rechtskräftig festge-
stellt sind. 

5. Verfügungsberechtigung nach dem Tod des 
Kunden  

Nach dem Tod des Kunden hat derjenige, der sich 
gegenüber der Bank auf die Rechtsnachfolge des 
Kunden beruft, der Bank seine erbrechtliche Berech-
tigung in geeigneter Weise nachzuweisen. 

Wird der Bank eine Ausfertigung oder eine beglau-
bigte Abschrift der letztwilligen Verfügung 
(Testament, Erbvertrag) nebst zugehöriger Eröff-
nungsniederschrift vorgelegt, darf die Bank 
denjenigen, der darin als Erbe oder Testamentsvoll-
strecker bezeichnet ist, als Berechtigten ansehen, 
ihn verfügen lassen und insbesondere mit befreien-
der Wirkung an ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn der 
Bank bekannt ist, dass der dort Genannte (zum Bei-
spiel nach Anfechtung oder wegen Nichtigkeit des 
Testaments) nicht verfügungsberechtigt ist oder 
wenn ihr dies infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt ge-
worden ist.   

6. Maßgebliches Recht und Gerichtsstand bei 
kaufmännischen und öffentlich-rechtlichen 
Kunden  

6.1. Geltung deutschen Rechts  

Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden 
und der Bank gilt deutsches Recht. 

6.2. Gerichtsstand für Inlandskunden 

Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige Ge-
schäftsbeziehung dem Betrieb seines 
Handelsgewerbes zuzurechnen, so kann die Bank 
diesen Kunden an dem für die kontoführende Stelle 
zuständigen Gericht oder bei einem anderen zustän-
digen Gericht verklagen; dasselbe gilt für eine 

juristische Person des öffentlichen Rechts und für öf-
fentlich-rechtliche Sondervermögen. Die Bank selbst 
kann von diesen Kunden nur an dem für die konto-
führende Stelle zuständigen Gericht verklagt werden. 

6.3. Gerichtsstand für Auslandskunden  

Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für Kun-
den, die im Ausland eine vergleichbare gewerbliche 
Tätigkeit ausüben, sowie für ausländische Institutio-
nen, die mit inländischen juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts oder mit einem inländischen öf-
fentlich-rechtlichen Sondervermögen vergleichbar 
sind. 

7. Mitwirkungspflichten des Kunden 

7.1. Mitteilung von Änderungen 

Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäfts-
verkehrs ist es erforderlich, dass der Kunde der Bank 
Änderungen seines Namens, seiner Anschrift, seiner 
steuerlichen Ansässigkeit, seiner E-Mail-Adresse 
und seiner Mobiltelefonnummer sowie das Erlöschen 
oder die Änderung einer gegenüber der Bank erteil-
ten Vertretungsmacht (insbesondere einer 
Vollmacht) unverzüglich mitteilt. Diese Mitteilungs-
pflicht besteht auch dann, wenn die 
Vertretungsmacht in ein öffentliches Register (zum 
Beispiel in das Handelsregister) eingetragen ist und 
ihr Erlöschen oder ihre Änderung in dieses Register 
eingetragen wird. Darüber hinaus können sich wei-
tergehende gesetzliche Mitteilungspflichten, 
(insbesondere aus dem Geldwäschegesetz - GwG) 
ergeben. Gibt der Kunde Änderungen seiner An-
schrift, seiner E-Mail-Adresse oder seiner 
Mobiltelefonnummer nicht bekannt, gelten schriftli-
che Erklärungen oder sonstige Mitteilungen der Bank 
als zugegangen, wenn sie an die letzte vom Kunden 
der Bank bekannt gegebene Angabe gesendet wur-
den. 

Der Kunde hat der Bank das Erlöschen oder Ände-
rungen einer bekannt gegebenen Vertretungs-
berechtigung unverzüglich schriftlich mitzuteilen und 
durch geeignete Urkunden nachzuweisen. Eine der 
Bank bekannt gegebene Vertretungsberechtigung 
gilt bis zur schriftlichen Mitteilung des Erlöschens     
oder einer Änderung im bisherigen Umfang weiter, es 
sei denn, dass der Bank das Erlöschen oder die Än-
derung bekannt oder aus grober Fahrlässigkeit 
unbekannt war. Dies gilt insbesondere auch dann, 
wenn das Erlöschen oder die Änderung der Vertre-
tungsberechtigung in einem öffentlichen Register 
eingetragen und eine diesbezügliche Veröffentli-
chung erfolgt ist.  

Jeder Verlust und jede Einschränkung der Ge-
schäftsfähigkeit des Kunden sind der Bank 
unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Ist der Kunde 
eine Gesellschaft oder eine juristische Person, so ist 
auch deren Auflösung der Bank unverzüglich be-
kannt zu geben. 
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Der Kunde hat bei der Begründung jeder Geschäfts-
beziehung der Bank mitzuteilen, ob er die 
Geschäftsbeziehung und/oder eine Transaktion auf 
eigene oder auf fremde Rechnung bzw. im fremden 
Auftrag betreiben will. Diesbezügliche Änderungen 
während der aufrechten Geschäftsbeziehung hat der 
Kunde von sich aus der Bank unverzüglich bekannt 
zu geben. 

7.2. Prüfung und Einwendungen bei Mitteilun-
gen der Bank  

Der Kunde hat Kontoauszüge auf ihre Richtigkeit und 
Vollständigkeit unverzüglich zu überprüfen und etwa-
ige Einwendungen unverzüglich zu erheben.  

7.3. Benachrichtigung der Bank bei Ausbleiben 
von Mitteilungen  

Falls Kontoauszüge dem Kunden nicht zugehen, 
muss er die Bank unverzüglich benachrichtigen. 
Diese Benachrichtigungspflicht besteht auch beim 
Ausbleiben anderer Mitteilungen, deren Eingang der 
Kunde erwartet. 

7.4. Klarheit von Anweisungen 

Der Kunde hat für eine klare und eindeutige Formu-
lierung seiner Anweisungen an die Bank zu sorgen. 
Abänderungen, Bestätigungen oder Wiederholungen 
müssen ausdrücklich als solche gekennzeichnet 
sein. Dies gilt vor allem dann, wenn die Ausführung 
einer Anweisung besonders eilbedürftig oder an be-
stimmte Fristen und Termine gebunden ist. Soweit 
zutreffend, sollte der Kunde die im Online-Banking 
verfügbaren Formulare verwenden. 

8. Zinsen, Entgelte und Aufwendungen  

8.1. Zinsen und Entgelte im Geschäft mit Ver-
brauchern 

Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die üblichen 
Bankleistungen, die die Bank gegenüber Verbrau-
chern erbringt, einschließlich der Höhe von 
Zahlungen, die über die für die Hauptleistung verein-
barten Entgelte hinausgehen, ergeben sich aus dem 
Preis- und Leistungsverzeichnis, das online unter 
www.fordmoney.de/preise-und-konditionen abrufbar 
ist. 

Wenn ein Verbraucher eine dort aufgeführte Haupt-
leistung in Anspruch nimmt und dabei keine 
abweichende Vereinbarung getroffen wurde, gelten 
die zu diesem Zeitpunkt im Preis- und Leistungsver-
zeichnis angegebenen Zinsen und Entgelte.  

Eine Vereinbarung, die auf eine über das vereinbarte 
Entgelt für die Hauptleistung hinausgehende Zahlung 
des Verbrauchers gerichtet ist, kann die Bank mit 
dem Verbraucher nur ausdrücklich treffen, auch 
wenn sie im Preis- und Leistungsverzeichnis ausge-
wiesen ist.  

Für die Vergütung der nicht im Preis- und Leistungs-
verzeichnis aufgeführten Leistungen, die im Auftrag 
des Verbrauchers erbracht werden und die, nach den 

Umständen zu urteilen, nur gegen eine Vergütung zu 
erwarten sind, gelten, soweit keine andere Vereinba-
rung getroffen wurde, die gesetzlichen Vorschriften. 

8.2. Zinsen und Entgelte im Geschäft mit Kun-
den, die keine Verbraucher sind  

Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die üblichen 
Bankleistungen, die die Bank gegenüber Kunden, die  
keine Verbraucher sind, erbringt, ergeben sich aus 
dem Preis- und Leistungsverzeichnis, soweit das 
Preis- und Leistungsverzeichnis übliche Bankleistun-
gen gegenüber Kunden, die keine Verbraucher sind 
(zum Beispiel Geschäftskunden), ausweist.  

Wenn ein Kunde, der kein Verbraucher ist, eine dort 
aufgeführte Bankleistung in Anspruch nimmt und da-
bei keine abweichende Vereinbarung getroffen 
wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im Preis- und 
Leistungsverzeichnis angegebenen Zinsen und Ent-
gelte.  

Im Übrigen bestimmt die Bank, sofern keine andere 
Vereinbarung getroffen wurde und gesetzliche Be-
stimmungen dem nicht entgegenstehen, die Höhe 
von Zinsen und Entgelten nach billigem Ermessen 
(§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuches). 

8.3. Nicht entgeltfähige Leistungen  

Für eine Leistung, zu deren Erbringung die Bank kraft 
Gesetzes oder aufgrund einer vertraglichen Neben-
pflicht verpflichtet ist oder die sie im eigenen 
Interesse wahrnimmt, wird die Bank kein Entgelt be-
rechnen, es sei denn, es ist gesetzlich zulässig und 
wird nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung erho-
ben.  

8.4. Änderungen von Entgelten bei typischer-
weise dauerhaft in Anspruch genommenen 
Leistungen im Geschäft mit Kunden, die 
keine Verbraucher sind 

Änderungen von Entgelten für Bankleistungen, die 
von Kunden im Rahmen der Geschäftsverbindung  
typischerweise dauerhaft in Anspruch genommen 
werden (zum Beispiel Kontoführung), werden dem 
Kunden, der kein Verbraucher ist, spätestens zwei 
Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres 
Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der 
Kunde, der kein Verbraucher ist, mit der Bank im 
Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektroni-
schen Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel 
das Online-Banking), können die Änderungen auch 
auf diesem Wege angeboten werden. Der Kunde 
kann den Änderungen vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens entweder zustim-
men oder sie ablehnen.  

Die Zustimmung des Kunden, der kein Verbraucher 
ist, gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Änderung angezeigt hat. Auf diese 
Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem 
Angebot besonders hinweisen. Werden dem Kun-
den, der kein Verbraucher ist, die Änderungen 

http://www.fordmoney.de/preise-und-konditionen
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angeboten, kann er den von der Änderung betroffe-
nen Vertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderung auch fristlos und 
kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht 
wird ihn die Bank in ihrem Angebot hinweisen. Kün-
digt der Kunde, wird das geänderte Entgelt für die 
gekündigte Geschäftsbeziehung nicht zugrunde ge-
legt. 

8.5. Ersatz von Aufwendungen  

Ein möglicher Anspruch der Bank auf Ersatz von Auf-
wendungen richtet sich nach den gesetzlichen 
Vorschriften. 

9. Schutz der Einlagen 

Information über die Einlagensicherung  

9.1. Einlagen 

Einlagen sind Guthaben, die sich im Rahmen von 
Bankgeschäften aus Beträgen, die auf einem Konto 
verblieben sind oder aus Zwischenpositionen erge-
ben und die nach den geltenden gesetzlichen und 
vertraglichen Bedingungen von der Bank zurückzu-
zahlen sind, wie zum Beispiel Guthaben auf 
Girokonten, Festgelder, Spareinlagen, Sparbriefe 
und Namensschuldverschreibungen. Maßgeblich 
sind die Definitionen in § 2 Absatz 3 des Einlagensi-
cherungsgesetzes (EinSiG) bzw. § 6 Absatz 1 des 
Statuts des innerhalb des Bundesverbandes deut-
scher Banken e.V. bestehenden Einlagen-
sicherungsfonds deutscher Banken (Einlagensiche-
rungsfonds).  

9.2. Gesetzliche Einlagensicherung  

Die Bank ist der Entschädigungseinrichtung deut-
scher Banken GmbH als Träger der gesetzlichen 
Einlagensicherung der privaten Banken zugeordnet. 
Die gesetzliche Einlagensicherung schützt nach 
Maßgabe des EinSiG und vorbehaltlich der darin vor-
gesehenen Ausnahmen Einlagen bis zu einem 
Gegenwert von 100.000 Euro pro Einleger. In den in 
§ 8 Absatz 2 EinSiG genannten Fällen erhöht sich 
dieser Betrag auf 500.000 Euro. Dazu gehören ins-
besondere Beträge, die aus Immobilientransaktionen 
im Zusammenhang mit privat genutzten Wohnimmo-
bilien resultieren. Nicht geschützt werden 
insbesondere Einlagen von finanziellen Unterneh-
men, staatlichen Stellen einschließlich kommunaler 
Gebietskörperschaften, Einlagen, die im Zusammen-
hang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung 
entstanden sind, und Inhaberschuldverschreibun-
gen. Einzelheiten sind im EinSiG, insbesondere 
dessen  § 8 geregelt.  

9.3. Einlagensicherungsfonds 

Die Bank wirkt außerdem am Einlagensicherungs-
fonds mit. Dieser sichert nach Maßgabe seines 
Statuts und vorbehaltlich der darin vorgesehenen 
Ausnahmen Einlagen bei einer inländischen Haupt- 

oder Zweigniederlassung bzw. Zweigstelle je Gläubi-
ger maximal bis zur folgenden Höhe 
(Sicherungsgrenze):  

(a) (i) 5 Millionen Euro für natürliche Personen und 
rechtsfähige Stiftungen unabhängig von ihrer 
Laufzeit und (ii) 50 Millionen Euro für nichtfinan-
zielle Unternehmen, gemeinnützige Orga-
nisationen, Verbände und Berufsorganisatio-
nen ohne Erwerbszweck und andere in § 6 
Absatz 3 des Statuts des Einlagensicherungs-
fonds genannte Gläubiger. In jedem Fall 
werden Einlagen bis maximal 15% der Eigen-
mittel der Bank im Sinne von Artikel 72 CRR 
geschützt, wobei Ergänzungskapital nur bis zur 
Höhe von 25% des Kernkapitals im Sinne von 
Artikel 25 CRR Berücksichtigung findet. Wei-
tere Einzelheiten zur Berechnung der 
relevanten Eigenmittel regelt § 6 Absatz 8 Un-
terabsatz (a) des Statuts des Einlagen-
sicherungsfonds.  

(b) Ab dem 1. Januar 2025: (i) 3 Millionen Euro für 
natürliche Personen und rechtsfähige Stiftun-
gen unabhängig von ihrer Laufzeit und (ii) 30 
Millionen Euro für nichtfinanzielle Unterneh-
men, gemeinnützige Organisationen, Verbände 
und Berufsorganisationen ohne Erwerbszweck 
und andere in § 6 Absatz 3 des Statuts des Ein-
lagensicherungsfonds genannte Gläubiger. In 
jedem Fall werden Einlagen bis maximal 8,75% 
der Eigenmittel im Sinne von Unterabsatz (a) 
Sätze 2 und 3 geschützt.  

(c) Ab dem 1. Januar 2030: (i) 1 Million Euro für 
natürliche Personen und rechtsfähige Stiftun-
gen unabhängig von ihrer Laufzeit und (ii) 10 
Millionen Euro für nichtfinanzielle Unterneh-
men, gemeinnützige Organisationen, Verbände 
und Berufsorganisationen ohne Erwerbszweck 
und andere in § 6 Absatz 3 des Statuts des Ein-
lagensicherungsfonds genannte Gläubiger. In 
jedem Fall werden Einlagen bis maximal 8,75% 
der Eigenmittel im Sinne von Unterabsatz (a) 
Sätze 2 und 3 geschützt.  

(d) Für Einlagen, die bis zum Ablauf des 31. De-
zember 2022 gesichert wurden, finden die zu 
diesem Zeitpunkt geltenden Sicherungsgren-
zen weiterhin Anwendung bis die Einlage fällig 
ist, prolongiert wird oder vom Kunden erstmals 
gekündigt werden kann oder auf eine ausländi-
sche Zweigniederlassung oder Zweigstellen 
übertragen wird. Für Einlagen, die nach dem 
31. Dezember 2022 begründet oder prolongiert 
werden, gelten die jeweils neuen Sicherungs-
grenzen ab den oben genannten Stichtagen.  

Maßgebend für die Entschädigung ist die Siche-
rungsgrenze, die der Bank als Ergebnis der 
Feststellung des Prüfungsverbandes mitgeteilt wor-
den ist und im Internet unter www.bankenverband.de 
abgerufen werden kann. Die Sicherungsgrenze wird 
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dem Kunden von der Bank auf Verlangen bekannt 
gegeben.  

Nicht geschützt werden insbesondere Einlagen von 
finanziellen Unternehmen, staatlichen Stellen ein-
schließlich kommunaler Gebietskörperschaften, 
Einlagen, die im Zusammenhang mit Geldwäsche 
oder Terrorismusfinanzierung entstanden sind, und 
Inhaberschuldverschreibungen. Im Fall von Gläubi-
gern nach Buchstaben (a)(ii), (b)(ii) und (c)(ii) werden 
Einlagen mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten 
sowie Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen, 
Namenschuldverschreibungen und vergleichbaren 
Schuldtiteln ausländischen Rechts nicht geschützt.  

Für Verbindlichkeiten von Banken, die bis zum Ablauf 
des 31. Dezember 2022 gemäß § 6 der am 18. No-
vember 2021 im Vereinsregister eingetragenen 
Fassung des Statuts des Einlagensicherungsfonds 
gesichert wurden, besteht die Sicherung nach Maß-
gabe dieser Vorschrift fort. Nach dem 31. Dezember 
2022 entfällt dieser Bestandsschutz, sobald die be-
treffende Verbindlichkeit fällig wird, gekündigt oder 
anderweitig zurückgefordert werden kann, oder wenn 
die Verbindlichkeit im Wege einer Einzel- oder Ge-
samtrechtsnachfolge übergeht oder auf eine 
ausländische Zweigniederlassung oder Zweigstelle 
übertragen wIrd.  

Einzelheiten zum Schutzumfang einschließlich der 
Sicherungsgrenzen sind im Statut des Einlagensi-
cherungsfonds, insbesondere dessen § 6, geregelt.  

Das Statut wird auf Verlangen zur Verfügung gestellt 
und kann auch im Internet unter www.bankenver-
band.de aufgerufen werden.  

Forderungsübergang und Auskunftserteilung  

9.4. Forderungsübergang 

Soweit der Einlagensicherungsfonds oder ein von 
ihm Beauftragter Zahlungen an einen Kunden leistet, 
gehen dessen Forderungen gegen die Bank in ent-
sprechender Höhe mit allen Nebenrechten Zug um 
Zug auf den Einlagensicherungsfonds über.  

9.5. Auskunftserteilung  

Die Bank ist befugt, dem Einlagensicherungsfonds 
oder einem von ihm Beauftragten alle in diesem Zu-
sammenhang erforderlichen Auskünfte zu erteilen 
und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 

10. Beschwerde- und alternative Streitbeile-
gungsverfahren  

Der Kunde hat folgende außergerichtliche Möglich-
keiten: 

• Der Kunde kann sich mit einer Beschwerde an 
die im Preis- und Leistungsverzeichnis genannte 
Kontaktstelle der Bank wenden. Die Bank wird 
Beschwerden in geeigneter Weise beantworten. 

• Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren 
der Verbraucherschlichtungsstelle „Ombuds-

mann der privaten Banken" (www.bankenom-
budsmann.de) teil. Dort hat der Verbraucher die 
Möglichkeit, zur Beilegung einer Streitigkeit mit 
der Bank den Ombudsmann der privaten Ban-
ken anzurufen. Näheres regelt die 
„Verfahrensordnung des Ombudsmanns der pri-
vaten Banken", die auf Wunsch zur Verfügung 
gestellt wird oder im Internet unter  
www.bankenombudsmann.de abrufbar ist.  

Die Beschwerde ist in Textform (zum Beispiel 
mittels Brief oder E-Mail) an die Geschäftsstelle 
des Ombudsmanns der privaten Banken, Post-
fach 04 03 07, 10062 Berlin, E-Mail: 
schlichtung@bdb.de, zu richten. 

• Ferner besteht für den Kunden die Möglichkeit, 
sich jederzeit schriftlich oder zur dortigen Nie-
derschrift bei der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer 
Straße 108, 53117 Bonn, über Gesetzesver-
stöße der Bank zu beschweren. 

 


	1. Geltungsbereich und Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der Sonderbedingungen für einzelne Geschäfts-beziehungen
	1.1. Geltungsbereich
	1.2 Änderungen im Geschäft mit Kunden, die keine Verbraucher sind

	2. Bankgeheimnis und Bankauskunft
	2.1. Bankgeheimnis
	2.2. Bankauskunft
	2.3. Voraussetzung für die Erteilung einer Bankauskunft
	2.4. Empfänger von Bankauskünften

	3. Haftung der Bank; Mitverschulden des Kunden
	3.1. Haftungsgrundsätze
	3.2. Weitergeleitete Anträge
	3.3. Störung des Betriebes

	4. Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden, der kein Verbraucher ist
	5. Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden
	6. Maßgebliches Recht und Gerichtsstand bei kaufmännischen und öffentlich-rechtlichen Kunden
	6.1. Geltung deutschen Rechts
	6.2. Gerichtsstand für Inlandskunden
	6.3. Gerichtsstand für Auslandskunden

	7. Mitwirkungspflichten des Kunden
	7.1. Mitteilung von Änderungen
	7.2. Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen der Bank
	7.3. Benachrichtigung der Bank bei Ausbleiben von Mitteilungen
	7.4. Klarheit von Anweisungen

	8. Zinsen, Entgelte und Aufwendungen
	8.1. Zinsen und Entgelte im Geschäft mit Verbrauchern
	8.2. Zinsen und Entgelte im Geschäft mit Kunden, die keine Verbraucher sind
	8.3. Nicht entgeltfähige Leistungen
	8.4. Änderungen von Entgelten bei typischerweise dauerhaft in Anspruch genommenen Leistungen im Geschäft mit Kunden, die keine Verbraucher sind
	8.5. Ersatz von Aufwendungen

	9. Schutz der Einlagen
	Information über die Einlagensicherung
	9.1. Einlagen
	9.2. Gesetzliche Einlagensicherung
	9.3. Einlagensicherungsfonds

	Forderungsübergang und Auskunftserteilung
	9.4. Forderungsübergang
	9.5. Auskunftserteilung

	10. Beschwerde- und alternative Streitbeilegungsverfahren

